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BUCHEN 
STADT BUCHEN 
BEBAUUNGSPLAN XI 

BEGRÜNDUNG 

A. ALLGEMEINES 

Um den vielfältigen Belangen eines Mittelzentrums Rechnung zu tragen, hat 
die Stadt Buchen einen Entwicklungsplan in Auftrag gegeben, der kurz vor 
dem Abschluß steht und auf dessen Untersuchungsergebnissen der Bebauungs­
plan aufbaut entsprechend den Forderungen des Bundesbaugesetzes. 
Ein Flächennutzungsplan für den Kernbereich Buctien und seine Ortsteile 
besteht nicht. 
Im Geltungsbereich der Planung liegt ein Teil des festgesetzten Landschafts~ 
schutzgebietes "Morretal", dessen räumliche Begrenzungen nachrichtlich auf­
genommen wurde. Hochbauten innerhalb der Schutzzonen sind nicht vorgesehen. 
Die Grenzen des Bebauungsplanes wurden weitgehend so gestaltet, daß sie 
nicht in bestehende und rechtskräftige Bebauungspläne eingreifen und auch 
keine Bereich erfassen, die kurz - oder langfristig einer Sanierung-oder 
einer anderen Umstrukturierung unterworfen werden müssen und damit weiter­
gehenden Untersuchungen bedürfen, als dies in herkömmlichen Bebauungs-
plänen üblich ist. Let9glich im Bereich des Finkengäßlein greift der Be­
bauungsplan geringfügig in den rechtskräftigen Bebauungsplan IV ein, hebt . 
ein Straßenstück auf (s. Aufhebungsplan) und setzt leicht verschoben einen · 
breiteren Straßenkörper wieder fest. 

B. ZIEL UND ZWECK DES BEBAUUf\GSPLANES 

Mit dem Bebauungsplan "Mühltal" verfolgt die Stadt Buchen das Ziel, durch 
verbindliche Bauleitplanung, die z.z. noch freien Grünräume entlang der 
Morre und dem Hainsterbach nutzungsmäßig zu ordnen und sm weitgehend als 
dies noch möglich ist, zu erhalten. 
Die bereits vorhandenen Bebauungen der Ortsrandlage wurden daher im Übergang 
zur dichten Baustruktur des Ortskerns erfaßt und die derzeitigen Nutzungen • 
festgeschrieben. Die ausgeworfenen überbaubaren Grundstücksflächen lassen 
dabei jedoch noch Qeringfügige Erweiterungen zu. 

- 2 -



- 2 -

Die der Landschaft des Morretals zuzurechnenden baulichen Substanzen 
wie z.B. die Wolfsmühle, Linkenmühle und Hainstadter Mühle wurden in Ab­
stimmung mit den Trägern öffentlicher Belange so stark eingegrenzt, daB 
eine, Ausuferung der Bebauung dort zwar nicht weiter möglich ist, aber 
langfristig eine Umstrukturierung in Richtung Erho'!Qlung-Freizei tg~stal tung 
usw. ermöglicht wird oder ein Umbau der Baulichkeiten erfolgen kann. 

In das Plangebiet wurde das die Morre begleitende Seitental zwischen dem 
derzeitigen Friedhof und dem Bebauungsplan "Im Ebertsloch", Bereich ent­
lang dem Hainsterbach einbezogen, umdort eine Flächenreserve für den Fried­
hof zu bilden und die im Bestattungsgesetz vorgesehene und notwendige 
Anstandszone zur Wohnbebauung hin zu gewähren. 
Durch den Bebauungsplan soll ferner sichergestellt werden, daß langfristig 
der Kläranlagenstandort der Stadt keine Beschränkung in der Nutzung erfah­
ren muB und erweiterungsfähig bleibt. Auch der Schwimmbadbereich fand in 
der Planung ebenso Aufnahme wie das Fußgänger- und Spazierwegenetz, damit 
für die Zukunft der Erweiterungstrend sichtbar ist. 
Um ein günstigeres Verkehrsverbundnetz im Bereich der innerstädtischen 
Straßen zu erhalten und gleichzeitig eine Verkehrsentlastung der Vorstadt­
straße zu erreichen, wurde im Bebauungsplan eine Querspange zwischen der 
WalldürnerstraBe und der Straße "Am Schrankenberg" gebildet. Die Verkehrs­
spang$rmöglicht ferner, daß kurzfristig eine fuBgängerfreundliche Aus­
bildung der Vorstadtstraße rröglich wird und damit eine Erneuerung der dor­
tigen Bausubstanzen. 
Letztendlich erfüllt die Planung den Zweck, vorhandenen Bewuchs, soweit dieser 
Bestandteil der Mühltallandschaft ist, zu erhalten und sinnvoll zu ergänzen 
um so einen stadtnahen Erholungsraum außerhalb der Verkehrsflächen zu 
aktivieren und zu sichern. 
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C. PLANLEITGEDANKEN (ZU DEN GETROFFENEN FESTSETZUNGEN) 

Entsprechend dem Ziel und Zweck des Bebauungsplanes wurden alle Festset­
zungen und Planaussagen ausgerichtet, um so im Zusammenwirken mit den ge­
wachsenen Strukturen und~er Landschaft ein einheitliches Ganzes zu er­
reichen. 
Die Art der baulichen Nutzung wurde gewählt unter Abstimmung mit den der­
zeitigen Gegebenheiten der Randzonen, also den dort vorhandenen überwiegenden 
Nutzungen und den im Gebiet bestehenden Nutzungsarten. Vorige Erwägungen 
hatten .zur Folge, daß der Bereich am HollergäBlein und "Zum kleinen Roth" 
entsprechend den vorhandenen MJtzungen als "Allgemeines Wohngebiet" (WA) 
einzustufen war. Die Bebauung an der Mühltalstraße bis zur Abfahrt Wolfs­
mühle hingegen als Mischgebiet (MI), da dort vorwiegend Mischstrukturen 
ebenso vorherrschen wie in der angrenzenden Ortslage; auch kommt dort eine 
Immissionsbelastung aus Verkehr-hinzu. . 
Die Nutzungsfestlegung im Bereich der 3 Mühlen basiert darauf, daß hier auf 
kleinstem RAum z. z. noch landwirtschaftliche Nutzungen vorherrschen, die 
Umnutzung•im Sinne der Planung bereits eingesetzt hat oder Umnutzungsabsichten 
bestehen. 
Die Wahl von Mischnutzungen (MD und MI) war daher unausweichlich. 
Der Bereich Schwimmbad und Tennisplätze wurde in ein Sondergebiet für Erho­
lung eingeordnet, um so die besondere Erholu~gsfunktion dieses Bereiches 
genauer abgrenzen zu können (Sport, Spiel und Erfflung etc.) 
Der Interessenbereich Friedhof und Kläranlage wurde im Rahmen einer öffent­
lichen Bedarfsfläche bzw. öffentlichen Grünflächen konkretisiert. 
Für die kleinparzelligen Grundstücke zwischen der Amtsstraße und der neuen 
Verkehrsspange, die zur Zeit noch ohne Bebauung sind, wurde eine klein­
yärtnerische Dauernutzung nach Maßgabe des§ 9 Abs, 1, s. 15 BBauG vor­
gesehen und als private Grünfläche festgesetzt. 
Die freien TalFlächen sollen der lanwirtschaftlichen Nutzungen (Wiesen, 
Weiden usw.) vorbehalten bleiben, um so die Pflege der relativ großen 
Flächen zu ermöglichen. 
Das Maß der baulichen Nutzung wurde ebenfalls dem Ziel der Planung ange-
paßt, dabei wurden die mittleren vorhandenen Dichtwerte als verbindlich fest~ 
gesetzt, um so einen stark aufgelockerten, durchgrünten OrtsrW!lnd zu er­
reichen 
Im Bereich der ehemaligen Mühlen wurde das Maß der baulichen Nutzung sehr 
weit abgesenkt, abwohl dies hier aus der Grund- und Geschoßflächenzahl nicht 
ohne weiteres ablesbar wird. (Vergl. die maßgebende Baugrundstücksfläche 
wurde der alten Horraite angepaßt, die kleiner ist als das Grundstück des 
Hofanwesen selbst.) 
Als Bauweise wurde grundsätzlich die offene Bauweise gewählt, um auch hier­
durch den Ortsrand und seine Gliederung zu konzipieren. 
Auf die Festlegung einer zwingend einseitig orientierten Firstrichtung wurde 
verzichtet, um so eine gewachsene Ortsstruktur nachzuvollziehen. Es wurde 
davon ausgegangen, daß die Gebäude wahlweise parallel oder oder senkrecht 
zu den Baugrenzen erstellt werden können. 
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Die überbaubaren Flächen wurden durch die Festsetzungen von Baugrenzen 
im Bebauungsplan dargestellt. Bei den Gebäuden, die in der Planung außer­
halb der Baugrenzen verblieben sind, wurde beachtet, daß diese eine sog. 
Besitzstandswahrung in Bestand und Nutzung geniesen. Die angrenzenden 
Nutzungen wurden zweckendsprechend festgelegt. Da vorige Gebäude aber das 
Landschaftbild stören, konnten diese unter Abwägung aller Faktoren nicht in 
die überbaubaren Flächen aufgenommen werden. Eine Mindestgröße der Bau­
grundstücke wurde nicht festgelegt. Zur Erhaltung der großräumigen Wi,r,-
kung von Flächen im Bereich der 3 Mühlenanwesen, wurde aber die Erschließung 
so belassen, daß eine erhöhte Flächenbeteiligung bei einer Nutzungsbeibehaltung 
oder Umstrukturierung notwendig ist u. wird. 
Für das Plangebiet wurde hinsichtlich der Gebäudeausbildung gestalterische 
Festsetzungen unter Bezug auf§ 111 LBO getroffen, die etwa gleiche Aus­
sagen für alle Bereiche mit Ausnahme der ehemaligen Mühlen aufzeigen. 

Besonderen Wert wurde dabei auf die Dachausbildung gelegt, damit auch 
hier eine Anpassung an die Stadtlandschaft und seine Dachflächengepräge 
erfolgt. Auf die Festlegung einer bestimmten Dachform wurde dabei ver­
zichtet. 
Auch wurden die vorhanden Bäume und größeren Gehölze vermessungstechnisch 
erfaßt und deren Erhaltung als zwingend festgesetzt. 
Die das Plangebiet umgebenden Wälder außerhalb Distr. "Schrankenberg" wurden 
in die Planung nicht einbezogen, da davon ausgegangen werden kann, daß hier 
durch das Waldgesetz, ein gleichwertiger Schutz insbesondere der erhal­
tenswerten Waldtraufen, gewährleistet ist, da diese dem Schutze des Waldes 
selbst dienen. 
Pflanzungs- und Enhaltungsgebote innerhalb des Landschaftsschutzgebietes 
wurden ebenfalls nicht konzipiert um Landschaftsentwicklungsplanung nicht 
vorzugreifen bzw. anderweitige Entwicklungen hier nicht zu hemmen. 

, D. ERSCHLIESSUNGS - ODER SONSTIGE MASSNAHMEN 

Alle Grundstücke im gesamten Plangebiet sind durch vorhandene Erschließungs­
systeme voll erschlossen. 
Die Verkehrsspange zwischen Walldürner Straße und der Straße Am Schranken­
berg bleibt anbaufrei und ist nicht als Erschließungsanlage für das Bauge­
biet vorgesehen. 
Die Querspange soll sobald die Finanzierung hierfür gewährleistet ist, in 
Angriff genommen werden. 
Bodenordnende Maßnahmen sind mit Ausnahme für den Bereich der Verkehrs­
querspange nicht vorgesehen. 
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" E, KOSTEN 

Die überschlägig~ermittelten Kosten, die der Gemei nde durch die Maßnahmen, 
die im ßebauungsplan vorgesehen sind, belaufen sich auf DM 2 000 000 ,-
und 'verteilen sich wie folgt: 

......_____, 

1. Ausbau von Straßen und WegeA--fe( nsol:!L. Q,t.,r_erspange) 1 600 000,- DM 

2. Anlage von Sport und Erholungseünrit:htungt:tn i.t. 6CJ 000,-•DM 

3. Um- und Erweiterungsbau der Friedhofsanlage 200 000,- DM 

4. Sonstige Kosten 140 000,- DM 

~ 000 000.t.- DM 
=========-==~ 

F. FLÄCHENBILANZ 

Das Gesamtgebiet umfaßt eine Fläche von ca 34,- ha 
davon entfallen auf: 

\ 
a) Allgemeines Wohngebiet (WA) 1,80 ha 

b) Dorfgebiet (11.0) 0,85 ha 

c) Mischgebiet (MI) 1, 80 ha 

d) Sondergebiet für Erholung (so) 6,20 ha 

e) Gemeinbedarffläche Kläranlage 1,45 ha 

f) Gemeinbedarfsfläche Friedhof 2,50 tia 

• g) Öffentliche Grün- und Erhlungsflächen 1, 50 !1a 
h) Öffentliche Sport- .und Spielplätze 0,60 ha 

i) landwirtschaftlich genutzte Flächen 12,20 ha 

j) Sonstige private Grünflächen und Dauerkleingärten 1, 90 ha 

k) Verkehrs- und Wegeflächen 3,20 ha 

8uchen, den 15.1.1979 

Die Stadt Buchen Der Planer 

/ ING. (GRAD) HEINZ WOLFRAM 
FREIER AR 'HITEKT 
6967 BUCH-~ AMGR.ROTH-4 t·t:U~~-~ . . .. . ................... ..................... 
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